
 

Konzept zur Leistungsbewertung: Englisch (Sek. II)  

INHALTSVERZEICHNIS 

1. RECHTLICHE VORGABEN DER LEISTUNGSBEURTEILUNG  

Die Beurteilung von Schülerleistungen in der Sekundarstufe II wird geregelt durch die 
Verordnung über den Bildungsgang und die Abiturprüfung in der gymnasialen Oberstufe 
(APO-GOSt), 3. Abschnitt § 13 -17 vom 5. Oktober 1998 zuletzt geändert durch Verordnung 
vom 5. November 2008 und wird ergänzt durch eine Reihe von Erlassen wie dem LRS-
Erlass und dem Hausaufgaben-Erlass.  

Gleichzeitig finden die Vorgaben der Kernlehrpläne für die jeweiligen Fächer 
Berücksichtigung. Alle Lehrerinnen und Lehrer haben die Pflicht, sich über die aktuellen 
Vorgaben zu informieren. 

Die Fachkonferenzen überarbeiten regelmäßig ihr Hauscurriculum. Es befindet sich auf dem 
aktuellen Stand der Kernlehrpläne. 
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2. GRUNDSÄTZE DER LEISTUNGSBEWERTUNG AM LISE-MEITNER-GYMNASIUM 

„Die Leistungsbewertung soll über den Stand des Lernprozesses der Schülerin oder des 
Schülers Aufschluss geben; sie soll auch Grundlage für die weitere Förderung der Schülerin 
oder des Schülers sein“ (§ 48SchulG).   

Für die Schülerinnen und Schüler sollen die Rückmeldungen zu den erreichten Lernständen 
eine Hilfe für das weitere Lernen darstellen. Ein Leistungsstand soll daher vierteljährlich 
bekannt gegeben werden. Bei Bedarf führt jeder Lehrer/jede Lehrerin dazu ein 
Leistungsgespräch.  

Kompetenzerwartungen und Kriterien für die Leistungsbewertung werden den Schülerinnen 
und Schülern im Voraus transparent gemacht werden. Dies gilt für alle Beurteilungsbereiche, 
d.h. neben den schriftlichen Arbeiten auch für alle Bestandteile, die in die Bewertung der 
Sonstigen Mitarbeit einfließen.  

3. GRUNDSÄTZE DER LEISTUNGSBEWERTUNG IM FACH ENGLISCH (SEK. II) 

Auf der Grundlage von § 48 SchulG, § 13 APO-GOSt sowie Kapitel 3 und 4 des 
Kernlehrplans GOSt Englisch hat die Fachkonferenz im Einklang mit dem entsprechenden 
schulbezogenen Leistungskonzept die nachfolgenden Grundsätze zur Leistungsbewertung 
und Leistungsrückmeldung beschlossen. Die nachfolgenden Absprachen stellen die 
Minimalanforderungen an das lerngruppenübergreifende gemeinsame Handeln der 
Fachgruppenmitglieder dar. Bezogen auf die einzelne Lerngruppe kommen ergänzend 
weitere der in den Folgeabschnitten genannten Instrumente der Leistungsüberprüfung zum 
Einsatz. 

Übergeordnete Kriterien 

Sowohl die schriftlichen als auch die sonstigen Formen der Leistungsüberprüfung orientieren 
sich an den folgenden allgemeinen Kriterien: 

● Sicherheit im Umgang mit der Fremdsprache sowie Erfüllung fremdsprachlicher 
Normen,  

● Selbstständigkeit und Klarheit in Aufbau und Sprache,  
● sachliche Richtigkeit und Schlüssigkeit der Aussagen,  
● Differenziertheit des Verstehens und Darstellens, Vielfalt der Gesichtspunkte und ihre 

jeweilige Bedeutsamkeit,  
● Herstellen geeigneter Zusammenhänge, Eigenständigkeit der Auseinandersetzung 

mit Sachverhalten und Problemstellungen,  
● argumentative Begründung eigener Urteile, Stellungnahmen und Wertungen. 

Die Leistungsbewertung im Bereich Sprachliche Leistung erfolgt grundsätzlich in 
pädagogisch-didaktischer Orientierung an dem Regelstandard, der in Kap. 2 des KLP GOSt 



in Form der Kompetenzerwartungen sowie im Runderlass des MSW vom 05.01.2012 als 
GeR-Niveau für den jeweiligen Ausbildungsabschnitt ausgewiesen wird: 

● Ende der EF: Kompetenzniveau B1 mit Anteilen von B2 
● Ende der Q1: Kompetenzniveau B2  
● Ende der Q2/Abitur: Kompetenzniveau B2 mit Anteilen von C1 im rezeptiven Bereich 

3.1 SCHRIFTLICHE ARBEITEN 

3.1.1 KLAUSUREN 

Die in Kapitel 3 des KLP GOSt Englisch eröffneten vielfältigen Möglichkeiten der 
Kombination zu überprüfender Teilkompetenzen aus dem Bereich der funktionalen 
kommunikativen Kompetenz sollen unter Berücksichtigung der Abiturvorgaben genutzt 
werden, um einerseits ein möglichst differenziertes Leistungsprofil der einzelnen 
Schülerinnen und Schüler zu erhalten und sie andererseits gut auf die Prüfungsformate der 
schriftlichen Abiturprüfung vorzubereiten. 

Neben der integrierten Überprüfung von Textrezeption und -produktion (Leseverstehen bzw. 
Hör-/Hörsehverstehen und Schreiben) werden auch isolierte Überprüfungsformen (mittels 
geschlossener und halboffener Aufgaben bzw. mittels Schreibimpulsen) eingesetzt. Die 
Sprachmittlung wird gemäß Vorgabe durch den KLP stets isoliert überprüft, und zwar – mit 
Blick auf die schriftliche Abiturprüfung – in Klausuren in der Richtung Deutsch-Englisch. In 
der letzten Klausur der Qualifikationsphase wird diejenige Aufgabenart eingesetzt, die für das 
Zentralabitur vorgesehen ist, so dass die Klausur weitgehend den Abiturbedingungen 
entspricht. Die Teile einer Klausur stehen unter demselben thematischen Dach (Thema des 
jeweiligen Unterrichtsvorhabens).    

Die integrative Überprüfung von Leseverstehen und Schreiben bzw. Hör-/Hörsehverstehen 
und Schreiben folgt dem Muster „vom Ausgangstext zum Zieltext“ (vgl. dazu auch 
Neuerungen Implementationsveranstaltung Sommer 2019), und zwar gesteuert durch den 
Dreischritt comprehension (AFB 1) – analysis (AFB 2) – evaluation (AFB 3), wobei letzterer 
Bereich durch eine Stellungnahme (comment) oder eine kreative Textproduktion (re-creation 
of text) erfüllt werden kann, ggf. in Form einer Auswahl.  

Die isolierte Überprüfung der rezeptiven Teilkompetenzen Leseverstehen bzw. Hör-/
Hörsehverstehen erfolgt mittels einer hinreichend großen Zahl von Items, die in der Regel 
verschiedene Verstehensstile abdecken; dabei kommen halboffene und/oder geschlossene 
Formate zum Einsatz.  

In der Regel werden Hörtexte zweimal vorgespielt, Hörsehtexte dreimal.  

Bei der Wahl der Ausgangsmaterialien und der Schreibaufgaben sollen jeweils Textformate 
ausgewählt werden, deren vert ief te Behandlung innerhalb des jewei l igen 
Unterrichtsvorhabens den Schwerpunkt bildet. Der Textumfang (Textlänge bzw. -dauer) der 
Ausgangsmaterialien wird unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden 
Bearbeitungszeit im Laufe der Qualifikationsphase allmählich dem im KLP GOSt für die 
Abiturprüfung vorgesehenen Umfang angenähert.   

Zu den in den Klausuren zu überprüfenden Teilkompetenzen (siehe Curriculum Sek II).  

Die Klausurdauer beträgt:  

● in der Einführungsphase 90 Min. (+ ggf. 15 Min. Organisationszeit), 

● in der Q1 im Grundkurs 135 Min., im Leistungskurs 180 Min.,  



● in der Q2.1 im Grundkurs 180 Min. und im Leistungskurs 225 Min.  

● in der Q2.2 im Grundkurs 240 Min. und im Leistungskurs 270 Min. (ggf. jeweils 
zuzüglich 30 Min. Auswahlzeit).  

Korrektur und Bewertung 

In der Regel wird auf sprachliche wie inhaltliche Stärken und Schwächen hingewiesen. 
Außerdem wird in der Regel bei sprachlichen Fehlern im Rahmen offener 
Aufgabenstellungen ein Korrekturvorschlag notiert (sog. Positivkorrektur). 

Die Bewertung der Darstellungsleistung in Klausuren orientiert sich an den Kriterien des 
Zentralabiturs. Die inhaltliche Leistung wird wie im Zentralabitur mittels inhaltlicher 
Einzelkriterien erfasst. Es wird sowohl die Quantität als auch die Qualität der Leistung 
individuell berücksichtig. 

Kriterien für die Überprüfung der schriftlichen Leistung: 

(a) Sprachliche Leistung 

In Klausuren orientiert sich die Bewertung an dem Sprachraster des Zentralabiturs. 

(b) Inhaltliche Leistung 

Die inhaltliche Leistung wird ähnlich wie im Zentralabitur mittels inhaltlicher Einzelkriterien 
erfasst. Bei der Bewertung sind sowohl die Quantität als auch die Qualität der Leistung 
individuell angemessen zu berücksichtigen. 

Die Bildung der Gesamtnote orientiert sich an den Vorgaben des Kap. 4 des KLP GOSt 
(Abiturprüfung). Die Noten-Punkte-Zuordnung ist am Prozente-Schema des Zentralabiturs zu 
orientieren.  

Im Falle der separaten Bewertung nach inhaltlicher Leistung und sprachlicher Leistung/
Darstellungsleistung schließt eine „ungenügende“ sprachliche oder inhaltliche Leistung eine 
Gesamtnote oberhalb von „mangelhaft (plus)“ für den betreffenden Klausurbereich aus (vgl. 
Bildungsstandards für die fortgeführte Fremdsprache [Englisch/Französisch] für die 
Allgemeine Hochschulreife, 2012, S. 34). 

Unter der Klausur sind die Gesamtnote, die Teilnoten der Prüfungsteile sowie der inhaltlichen 
und sprachlichen Leistung (bzw. die dort erreichten Punktzahlen) unter Angabe der 
Wertungsverhältnisse auszuweisen. In der Regel werden an geeigneten Stellen individuelle 
Hinweise zu möglichen Schwerpunkten des gezielten weiteren Kompetenzerwerbs notiert. 

3.1.2 FACHARBEITEN 

Gegebenenfalls ersetzt die Facharbeit die erste Klausur im Halbjahr Q1.2. Die präzise 
Themenformulierung (am besten als problemorientierte Fragestellung mit eingrenzendem 
und methodenorientiertem Untertitel) und Absprachen zur Grobgliederung stellen sicher, 
dass die Facharbeit ein vertieftes Verständnis (comprehension – AFB 1) eines oder mehrerer 
Texte bzw. Medien, dessen/deren form- bzw. problemanalytische Durchdringung (analysis – 
AFB 2) sowie eine wertende Auseinandersetzung (evaluation – AFB 3) erfordert. Wie bei den 
Klausuren kann auch ein rein anwendungs-/produktionsorientierter Zugang (kreatives 
Schreiben) gewählt werden. Die  anwendungsorientierte/kreative Facharbeit hat zusätzlich 
zu ihrer kreativen Ausrichtung gleichfalls die drei o.g. Bereiche in ihrer Anlage eingeflochten.  



Die Facharbeit ist vollständig in englischer Sprache abzufassen. Die Bewertungskriterien 
orientieren sich an den allgemeinen Kriterien der Leistungsbeurteilung (s.o.) sowie für den 
Bereich Darstellungsleistung/Sprachliche Leistung an den Kriterien für die integrierte 
Überprüfung der Bereiche Schreiben und Leseverstehen im Zentralabitur. 

Bei der Beurteilung kann ein kriteriales Punkteraster oder ein Gutachten, das auf die 
Bewertungskriterien Bezug nimmt und die Teilnoten für die drei o.g. Bereiche ausweist, eingesetzt 
werden. Die Bewertungskriterien sind den Schülerinnen und Schülern vor Anfertigung der Facharbeit 
bekannt zu machen und zu erläutern. 

3.1.3 BESONDERE LERNLEISTUNG 

▪ Das Verfahren ist in der Ausbildungs- und Prüfungsordnung für die gymnasiale Oberstufe 
(§ 17) näher beschrieben: 

„(2) Die Absicht, eine besondere Lernleistung zu erbringen, muss spätestens zu Beginn 
des zweiten Jahres der Qualifikationsphase bei der Schule angezeigt werden. Die 
Schulleiterin oder der Schulleiter entscheidet in Abstimmung mit der Lehrkraft, die als 
Korrektor vorgesehen ist, ob die vorgesehene Arbeit als besondere Lernleistung 
zugelassen werden kann. Die Arbeit ist spätestens bis zur Zulassung zur Abiturprüfung 
abzugeben, nach den Maßstäben und dem Verfahren für die Abiturprüfung zu korrigieren 
und zu bewerten. Ein Rücktritt von der besonderen Lernleistung muss bis zur 
Entscheidung über die Zulassung zur Abiturprüfung erfolgt sein. In einem Kolloquium von 
in der Regel 30 Minuten, das im Zusammenhang mit der Abiturprüfung nach Festlegung 
durch die Schulleitung stattfindet, stellt der Prüfling vor einem Fachprüfungsausschuss (§ 
26) die Ergebnisse der besonderen Lernleistung dar, erläutert sie und antwortet auf 
Fragen. Die Endnote wird aufgrund der insgesamt in der besonderen Lernleistung und im 
Kolloquium erbrachten Leistungen gebildet; eine Gewichtung der Teilleistungen findet 
nicht statt.“ 

▪ Schriftlicher Teil 

„Der schriftliche Teil einer besonderen Lernleistung sollte etwa 30 Textseiten in 
Maschinenschrift umfassen. Der Anhang mit Literaturverzeichnis, Quellenangaben, 
Materialien usw. ist nicht eingeschlossen. 

Bei Schülerwettbewerbsleistungen oder Ergebnissen aus Projektkursen können sich aus 
den Ausschreibungserfordernissen bzw. der Anlage der Projekte abweichende 
Leistungen ergeben, die je nach Schwierigkeitsgrad der Anlage eine Reduktion der 
angegebenen Textseiten zulassen. Der Verzicht auf eine schriftliche Darstellung ist nicht 
zulässig. Die Dokumentation wird von der betreuenden Lehrkraft und einem 
Zweitkorrektor bewertet.“ 

(Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen: Merkblatt zur besonderen Lernleistung) 

„Der schriftliche Teil der besonderen Lernleistung geht über die Ziele und Anforderungen 

der Facharbeit hinaus. Er unterscheidet sich von ihr 

▪ durch einen höheren Grad an Eigenverantwortlichkeit und Selbstständigkeit 

▪ durch ein höheres Anforderungsniveau und eine komplexere Aufgabenstellung 



▪ im größeren Anteil originärer und empirischer Forschung 

▪ im Umfang und der zeitlichen Anlage 

▪ im höheren Anspruch an die wissenschaftliche Vertiefung und sprachliche 
Verarbeitung 

▪ in den vielfältigeren thematischen und methodischen Gestaltungsmöglichkeiten.” 

(Landesinstitut für Schule und Weiterbildung: Die besondere Lernleistung in der gymnasialen Oberstufe. S. 8) 

▪ Kolloquium 

„Das abschließende Kolloquium orientiert sich an den in allen Fachlehrplänen 
ausgewiesenen drei Anforderungsbereichen und dient der 

▪ Präsentation der Arbeitsergebnisse 

▪ Überprüfung des fachlichen Verständnisses des gewählten Themas oder 
Problems in einem Prüfungsgespräch 

▪ Reflexion verschiedener Erkenntnisperspektiven. 

Die Bewertung des Kolloquiums erfolgt durch die Prüfungskommission, die analog der 
Fachprüfungskommission der mündlichen Abiturprüfung zusammengesetzt ist. Die 
Dokumentation und das Kolloquium bilden für die Bewertung eine Einheit. Die Dauer des 
Kolloquiums beträgt in der Regel 30 Minuten.“ 

(Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen: Merkblatt zur besonderen Lernleistung) 

3.2 MÜNDLICHE PRÜFUNGEN IN DEN MODERNEN FREMDSPRACHEN 

Der Ersatz einer Klausur durch eine mündliche Prüfung in der Qualifikationsphase gemäß 
APO-GOSt erfolgt sowohl im GK als auch im LK in Q2.1-1. 

Grundsätzlich werden im Rahmen jeder Prüfung die Teilkompetenzen ‚Sprechen: 
zusammenhängendes Sprechen‘ (1. Prüfungsteil) und ‚Sprechen: an Gesprächen 
teilnehmen‘ (2. Prüfungsteil) überprüft, und zwar so, dass der Prüfungsteil 2 die Inhalte des 
ersten Prüfungsteils verarbeitet; beide Prüfungsteile fließen mit gleichem Gewicht in das 
Gesamtergebnis ein. Die Prüfungen finden in kleinen Gruppen statt und sind thematisch eng 
an das jeweilige Unterrichtsvorhaben angebunden. 

Grundsätzlich werden die Leistungen von der Fachlehrkraft der Schülerinnen und Schüler 
sowie einer weiteren Fachlehrkraft, z.B. unter Nutzung des Bewertungsrasters des MSW 
(kriteriale Bepunktung), gemeinsam beobachtet und beurteilt. 

Die Schülerinnen und Schüler erhalten nach den mündlichen Prüfungen eine Rückmeldung, 
die ihnen Auskunft über die erreichten Punkte (nach Kriterien) sowie in der Regel Hinweise 
zu Möglichkeiten des weiteren Kompetenzerwerbs gibt. In einem individuellen 
Beratungsgespräch können sie sich von ihrem Fachlehrer bzw. ihrer Fachlehrerin weitere 
Hinweise geben lassen. 



3.3 BEREICH „SONSTIGE MITARBEIT“ 

In der Sekundarstufe II wird die Kursabschlussnote gleichwertig aus den Endnoten der  
beiden Beurteilungsbereiche „Klausuren“ und „Sonstige Mitarbeit“ gebildet. Der „Sonstigen 
Mitarbeit“ und damit auch dem Bestandteil „Mündliche Mitarbeit“ kommt also in der Oberstufe 
ein besonderer Stellenwert zu. 

Der Bewertungsbereich „Sonstige Mitarbeit“ erfasst die Qualität, die Quantität und die 
Kontinuität der mündlichen, schriftlichen und praktischen Beiträge im unterrichtlichen 
Zusammenhang, d.h. alle übrigen Leistungen, die im Zusammenhang mit dem Unterricht 
erbracht werden. In diesem Bereich werden besonders die Teilkompetenzen aus dem 
Bereich mündlicher Sprachverwendung berücksichtigt. Dies geschieht durch systematische 
und kontinuierliche Beobachtung der Kompetenzentwicklung und des Kompetenzstandes im 
Unterrichtsgespräch, in Präsentationen, Rollenspielen, etc. sowie in Gruppen- oder 
Partnerarbeit. Dabei ist aber darauf zu achten, dass es auch hinreichend Lernsituationen 
gibt, die vom Druck der Leistungsbewertung frei sind. 

Bei der Erstellung der Zwischennoten eines Schülers wird nicht zu jedem Aspekt jeweils eine 
Note erteilt und diese dann auch nicht rechnerisch zusammengefasst. 
Vielmehr soll die Gewichtung der einzelnen Aspekte in jedem Einzelfall individuell erfolgen. 
Sie bilden so den Rahmen zur Beobachtung, Findung und Begründung der mündlichen 
Noten. 

3.3.1 Mündliche Beteiligung 

Im Bereich der mündlichen Beteiligung sind die folgenden Aspekte relevant: 

● allgemein kontinuierliche, punktuell fokussierte Beobachtung der individuellen 
Kompetenzentwicklung im Unterricht 

● Beiträge zum Unterricht in Plenumsphasen sowie im Rahmen sonstiger Arbeitsprozesse 
(u.a. in den Unterricht eingebrachte Hausaufgaben, Recherchen, Gruppenarbeit, 
Ergebnispräsentationen, Rollenspiele) 

● Freiwillige Leistungen: Übernahme von Referaten und Protokollen u.a. zur tendenziellen 
Verbesserung der Note bei schwacher mündlicher Unterrichtsbeteiligung aber 
grundsätzlicher Leistungsbereitschaft. Durch eine einmalige freiwillige Leistung können 
mangelhafte oder ungenügende Leistungen im Bereich 'Sonstige Mitarbeit' nicht 
ausgeglichen werden.   

● angebunden an das jeweilige Unterrichtsvorhaben in Q1.2 ggf. Präsentation der 
Facharbeiten 

● kurze schriftliche Übungen zur anwendungsorientierten Überprüfung des Bereichs 
'Verfügbarkeit sprachlicher Mittel' und der Sprachlernkompetenz (Arbeitsmethoden und -
techniken, z.B. Wortschatzarbeit, Wörterbuchbenutzung) 

● Vokabelüberprüfungen (schriftlich wie mündlich) 

Zur Beurteilung der mündlichen Leistung orientiert sich die Lehrkraft an dem 
folgenden Kriterienraster: 



Situation Notendefinition Note/Punkte
Keine freiwillige Mitarbeit im 
Unterricht. Äußerungen nach 
Aufforderungen sind falsch.

Die Leistungen entsprechen den 
Anforderungen nicht und selbst 
Grundkenntnisse sind so 
lückenhaft, dass die Mängel in 
absehbarer Zeit nicht behoben 
werden können.

Note: 6 

Punkte: 0

Keine freiwillige Mitarbeit im 
Unterricht. Äußerungen nach 
Aufforderung sind nur ansatzweise 
richtig und gehen kaum auf 
Zusammenhänge ein. 

Die Leistungen entsprechen den 
Anforderungen nicht, lassen 
jedoch erkennen, dass die 
notwendigen Grundkenntnisse 
vorhanden sind und die Mängel 
in absehbarer Zeit behoben 
werden können. 

Note: 5  

Punkte: 1-3 

Nur gelegentlich freiwillige 
Mitarbeit im Unterricht. 
Äußerungen beschränken sich auf 
die Wiedergabe einfacher Fakten 
und Zusammenhänge aus dem 
unmittelbar behandelten 
Stoffgebiet und sind im 
Wesentlichen richtig. 

Die Leistungen weisen zwar 
Mängel auf, entsprechen aber im 
Ganzen noch den 
Anforderungen. 

Note: 4  

Punkte: 4-6 

Regelmäßig freiwillige Mitarbeit im 
Unterricht. Im Wesentlichen 
richtige Wiedergabe einfacher 
Fakten und Zusammenhänge aus 
unmittelbar behandeltem Stoff. 

Die Leistungen entsprechen den 
Anforderungen im Allgemeinen. 

Note: 3  

Punkte: 7-9 

Regelmäßige freiwillige Mitarbeit. 
Verständnis schwieriger 
Sachverhalte und deren 
Einordnung in den 
Gesamtzusammenhang des 
Themas. Verknüpfung mit 
Kenntnissen des Stoffes der 
gesamten Unterrichtsreihe. 
Erkennen des Problems, 
Unterscheidung zwischen 
Wesentlichem und 
Unwesentlichem.  

Die Leistungen entsprechen den 
Anforderungen voll. 

Note: 2  

Punkte: 10-12 



Kriterien für die Überprüfung im Bereich der sonstigen Mitarbeit 

Außer (und z.T. abweichend von) den o.g. Kriterien zur Bewertung schriftlicher Leistungen 
kommen hierbei insbesondere auch solche Kriterien zum Tragen, die sich auf mündlichen 
Sprachgebrauch, Sprachlernkompetenz sowie auf das Arbeiten in Selbstständigkeit, in der 
Gruppe bzw. im Team beziehen: 

Mündlicher Sprachgebrauch 

● Präsentationsfähigkeit 

● Diskursfähigkeit 

● Flüssigkeit (fluency) 

● Aussprache und Intonation 

Sprachlernkompetenz 

● Dokumentationsfähigkeit bezogen auf Arbeitsprozesse und Arbeitsergebnisse (z.B. 
Portfolio-Arbeit, funktionaler Umgang mit digitalen Medien) 

● Fähigkeit zur kompetenzorientierten Selbst- und Fremdeinschätzung, Umgang mit 
Feedback 

● Fähigkeit, eigene Lernbedarfe zu erkennen und zu formulieren, und Fähigkeit zum 
selbstgesteuerten Sprachenlernen (z.B. auch unter Zuhi l fenahme von 
Sprachlernprogrammen / Apps)  

Arbeiten in Selbstständigkeit bzw. in der Gruppe oder im Team 

● Selbstständigkeit, Zuverlässigkeit, Ausdauer, Konzentration, Zielstrebigkeit und 
Ernsthaftigkeit im Sinne der zielstrebigen Aufgabenbewältigung  

● Übernahme von Verantwortung, Hilfsbereitschaft, Kompromissbereitschaft und 
Akzeptieren von Gruppenbeschlüssen 

Regelmäßige freiwillige Mitarbeit. 
Erkennen des Problems und 
dessen Einordnung in einen 
größeren Zusammenhang, 
sachgerechte und ausgewogene 
Beurteilung; eigenständige 
gedankliche Leistung als Beitrag 
zur Problemlösung. Angemessene, 
klare sprachliche Darstellung. Es 
sind Kenntnisse vorhanden, die 
über die Unterrichtsreihe 
hinausreichen. 

Die Leistungen entsprechen den 
Anforderungen in besonderem 
Maße. 

Note: 1  

Punkte: 13-15 



● Einbeziehung offener Lernformen (z.B. Projekte, Stationenlernen, Gruppenarbeit) und 
digitaler kooperativer Plattformen (z.B. ZumPad) 
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